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ebenfalls darauf ausgerichtet sein, ob der 
Jugendliche im Hinblick auf die von ihm 
begangene Straftat — also auf ein ganz be
stimmtes Verhalten — zu einer richtigen 
Entscheidung in der Lage war. Deshalb ist 
auch die Schuldfähigkeit unter den Ent
wicklungsaspekten Jugendlicher immer 
tatbezogen, unter Berücksichtigung der je
weiligen Deliktsart und deren Besonder
heiten zu prüfen. Die Prüfung dieser Fä
higkeit umfaßt sowohl die intellektuellen 
als auch die charakterlichen und emotiona
len Bereiche der jugendlichen Persönlich
keit, auf deren Grundlage persönliche 
Kenntnisse erworben werden, sich Einstel
lungen, Verhaltensmotive, Wertungsmög
lichkeiten und Fähigkeiten zur Selbstbe
stimmung des Handelns entwickeln, die 
eine normgemäße Entscheidung ermög
lichen. Zweifel am Vorliegen der Voraus
setzungen des § 66 StGB müssen aus diesen 
Fähigkeitsbereichen resultieren.

3.1. Hinweise zur Einholung eines psy
chologischen Gutachtens zur Prüfung der 
Schuldfähigkeit Jugendlicher (§66 StGB)

Bei Jugendlichen können vor allem Hin
weise auf erhebliche Entwicklungsrück
stände, auf psychosoziale Fehlentwicklun
gen und (oder) auf Intelligenzmängel ge
eignet sein, eine Schüldfähigkeitsprüfung 
zu veranlassen.

3.1.1. Hinweise auf psychiatrische Ent
wicklungsrückstände (Retardierungen)

Sie können sich ergeben aus
— dem Erhaltenbleiben weitgehend kind

licher Eigenschaften, dem Beibehalten 
verspielter Verhaltensweisen, dem Vor
handensein eines noch auffallend kind
lich-naiven Selbst- und Umweltbildes, 
z. B. einer für die Altersgruppe unge
wöhnlichen Unwissenheit, Unselbstän
digkeit und Naivität in der Erlebnisver
arbeitung und in den sozialen Verhal
tensweisen;

— einem ständigen Versagen bereits bei 
minimalsten intellektuellen Anforde
rungen im Leistungs- und Sozialverhal
ten (oft wird versucht, Mißerfolge in 
Schule und Beruf durch fehlerhafte Ak
tivitäten auszugleichen);

— ausgeprägten sozialen Integrations- und 
Kontaktschwierigkeiten bzw. erheb
licher Labilität im Sozialverhalten, wie 
ungewöhnliche Gehemmtheit, Unsicher

heit, Autoritätsgebundenheit, Unselb
ständigkeit im Denken und Handeln 

I u. ä. Verhaltensauffälligkeiten;
— schwerwiegenden Selbstwertbeeinträch

tigungen bis zu einer für Jugendliche 
ungewöhnlichen Selbstisolierung bzw. 
zu auffallendem Einzelgängertum;

— großen Diskrepanzen zwischen Alter 
und erreichtem Entwicklungsniveau, 
z. B. in Form kritik- und bedenkenloser 
negativer Beeinflußbarkeit oder noch 
ausgeprägt kindlich-naiver unüberleg
ter Handlungsbereitschaften;

— erheblichen Abweichungen von der all
gemeinen Entwicklungsnorm Jugend
licher, wie extrem verfrühte bzw. ver-

* spätete pubertale Entwicklung oder un
gewöhnlich ausgeprägte psychische 
Veränderungen in der Pubertät seit de
ren Beginn, z. B. in Form extremer Ge
hemmtheit, vor allem in sexueller Hin
sicht, in Form ungewöhnlicher Sensibi
lität, Unausgeglichenheit bzw. Impulsi
vität, erheblicher Trotzreaktionen bzw. 
ausgeprägter Renommierhandlungen;

— noch weitgehend ungefestigten Willens
fähigkeiten, das Handeln selbst zu be
stimmen, d. h. tatbezogen den Hand
lungsbedürfnissen die erforderlichen 
Hemmungen entgegenzusetzen (z. B. ein 
noch willensschwacher Jugendlicher un
terliegt einem intensiven negativen 
Gruppeneinfluß).

3.1.2. Hinweise auf psychologische Fehl
entwicklungen

Vor allem im Zusammenhang mit ungün
stigen Umwelt- und (oder) Persönlichkeits
bedingungen kann es zu vielfältigen Beein
trächtigungen des sozialen Integrationspro
zesses des Jugendlichen kommen. So bei
spielsweise durch ein ausgeprägtes Mangel
milieu im Elternhaus, dutch Erziehungsun
tauglichkeit der Eltern mit wechselnden 
Erziehungsmethoden oder durch psychische 
Erkrankungen der Eltern oder Großeltern, 
vor allem, wenn der Jugendliche während 
seines Entwicklungsverlaufs unter deren 
Einfluß stand und selbst Verhaltensauffäl
ligkeiten zeigt.

Erhebliche Fehlentwicklungen gehen 
nicht selten mit Entwicklungsrückständen 
und (oder) Bildungsmängeln einher. Hinter 
Verwahrlosungserscheinungen und Halt
losigkeit können sich ebenfalls erhebliche 
Fehlentwicklungen verbergen.


